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Tätigkeitsbericht 
der Geschäftsprüfungskommission Birsfelden 

für das Jahr 2020 
 
Die Geschäftsprüfungskommission Birsfelden (GPK) besteht aus sieben Mitgliedern der 
Gemeindekommission und wird von dieser gewählt. Die GPK setzte sich im Berichtsjahr 
wie folgt zusammen: 

Präsident: Bänziger Samuel SVP  
Vizepräsident: Frey Burkhard SP (bis 30.06.2020) 
 Eymann Bernhard Grüne (ab 01.07.2020) 
Mitglieder: Donati Pascal FDP 
 Truffer Sacha FDP  
 Somlo Kevin SP 
 Saavedra Ramiro SP 
 Maier Thomas CVP 
 
 
Gemäss § 102 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 führt die GPK für die Gemein-
deversammlung die Oberaufsicht über alle Gemeindebehörden und Verwaltungszweige. 
Sie hat folgende Aufgaben:  

• Prüfung der Tätigkeit aller Gemeindebehörden sowie der Gemeindeangestellten; 
• Prüfung der Tätigkeit der interkommunalen Amtsstellen, Kommissionen und Behörden, 

an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellten; 
• Prüfung der Tätigkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, an der die Ge-

meinde beteiligt ist; 
• Prüfung der Tätigkeit der basellandschaftlichen und ausserkantonalen Zweckverbände 

und Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Ange-
stellten; 

• Prüfung, ob die Rechtsnormen generell richtig angewendet und die Gemeindever-
sammlungsbeschlüsse ordnungsgemäss vollzogen worden sind. Sie prüft nicht die in-
dividuelle Richtigkeit. 
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Die GPK hat sich im Berichtsjahr zu 9 Sitzungen getroffen und dabei die folgenden Über-
prüfungen und Abklärungen vollzogen: 
 
• 13. Januar 2020 Abschluss der Berichte 2019 
• 17. Februar 2020 Prüfung betreffend Umwelt 
• 20. April 2020 Prüfung betreffend Soziales 
• 11. Mai 2020 Prüfung betreffend Schulrat 
• 22. Juni 2020 Abschluss Legislatur 
• 17. August 2020 Konstituierende Sitzung 
• 14. September 2020 Austauschsitzung mit der RPK 
• 19. Oktober 2020 Prüfung betreffend ICT - Projekt Primarschule und Stand Schul-

raumplanung 
• 16. November 2020 Prüfung betreffend Finanzvermögen (Immobilien) 
 
Um die Geschäfte und Themen sachlich prüfen zu können, hat die GPK anlässlich der 
entsprechenden Befragungen jeweils die zuständigen Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räte sowie auch die betroffenen Abteilungsleiter/innen resp. Mitarbeiter/innen eingeladen. 
 
Gemäss § 102a des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 erstattet die Geschäftsprü-
fungskommission der Gemeindeversammlung jeweils im ersten Halbjahr Bericht über ihre 
Tätigkeiten und Feststellungen im vergangenen Jahr. Mit diesem Bericht wird diesem Auf-
trag nachgekommen. 
 
Wie der Gemeinderat die Feststellungen aufnimmt und mit welchen Massnahmen er die 
Empfehlungen umsetzt, liegt in seinem Ermessen.  
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Bericht der GPK betreffend Umwelt vom 17. Februar 2020  
  
Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 17. Februar 2020 mit Themen rund um die Abteilung 
Umwelt, Abfall Ver- und Entsorgung. Die GPK hat sich hierfür mit Gemeinderätin Desirée Jaun und 
Abteilungsleiter Roberto Bader getroffen.  
Vorgängig liess ihnen die GPK einen Fragekatalog zukommen, welcher durch die beiden Obenge-
nannten beantwortet wurde. Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende Fest-
stellungen zusammenfassen: 
   
Allgemeines 
Ein übergeordnetes Leitbild für die Abteilung Umwelt, Ver- und Entsorgung existiert nicht. Es be-
stehen aber für mehrere Themen einzelne Leitbilder (Energie, Natur ect.), welche aktuell überar-
beitet werden. Daraus sollen weitere Massnahmen abgeleitet werden. Es finden regelmässige 
strategische Sitzungen statt. Die Internetseite der Gemeinde wird zum Thema Umwelt gerade be-
arbeitet, da der Inhalt veraltet ist. 
Roberto Bader steht neben der Abteilung Umwelt, Ver- und Entsorgung auch der Abteilung Bau- 
und Gemeindeentwicklung vor. Im Rahmen der Befragung vom 19. Juni 2019 bezüglich der Stras-
sensanierung Salinenstrasse wurde der aussergewöhnlich umfangreiche Verantwortungs- und 
Aufgabenbereich von Abteilungsleiter Roberto Bader festgestellt. Dieser wurde verwaltungsintern 
überprüft. In der Zwischenzeit wurde zur Entlastung von Herrn Bader eine zusätzliche Stelle ge-
schaffen.  
  
Abwasserbeseitigung 
Der aktuelle Zustand der Wasserleitungen wurde in der Sondervorlage „Massnahmen zur Instand-
setzung der Abwasserleitungen für die Jahre 2020-2024“ aufgeführt, jedoch nicht im IAPF. Da die-
se Sondervorlage noch nicht bewilligt war, sind die Zielwerte im IAPF erst wieder ab 2024 aufge-
führt. Das Projekt wurde nach der Bewilligung durch die Gemeindeversammlung entsprechend 
aufgegleist. 
  
Abfallvermeidung- und beseitigung  
Es werden Infoanlässe aufgrund von Bedarf und Aktualität zum Thema Abfallvermeidung angebo-
ten. Ziel dieser Anlässe ist die Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich der genannten Thema-
tik. Das Konzept für den Anlass 2020 ist am Entstehen, denkbar wäre das Thema „Food Waste“ 
oder die neue Grün- und Bioabfuhr. Die Anzahl durchgeführter Anlässe ist zudem ein neuer Indika-
tor im IAFP. Weitere messbare Indikatoren zur Abfallvermeidung festzulegen, ist aus Sicht der 
Verwaltung schwierig.  
Eine Abfallstatistik existiert für den Haus- und den Werkkehricht. Die Entwicklung beim Hausabfall 
ist mit leichten Schwankungen seit Jahren stabil. Die Menge Altpapier pro Kopf hat abgenommen, 
während die Mengen an Glas, Blech, Karton und Öle in etwa gleichgeblieben sind. Dafür haben 
die organischen Abfälle zugenommen. Diese Daten stammen aus der sauber geführten Abfallsta-
tistik, welche jährlich für interne Zwecke erstellt wird. Zudem muss erwähnt werden, dass ein Teil 
des Altpapiers bereits vor der Entsorgung durch die beauftragte Firma verschwindet. Dem wird 
nachgegangen. Die genauen Auswirkungen der Grünabfuhr auf den Bioabfall stehen noch aus. 
Der Gemeinderat bereitet im Moment eine Totalrevision des Reglements Globaler Leistungsauf-
trag vor. Ziele, Indikatoren ect. sollen angepasst werden. 
Das Thema Littering hat einen hohen Stellenwert für den Gemeinderat. Dies zeigt sich u.a. durch 
Sofortmassnahmen (mehr Abfalleimer an der Birs sowie Sicherheitsfirma) oder durch Schuleinsät-
ze (Fötzele). Zudem wurde, wie bereits erwähnt, der Indikator „Infoanlässe pro Jahr“ als Indikator 
aufgenommen.  
Um das zu frühe Bereitstellen von Abfallsäcken (und das Aufreissen durch Krähen) zu verhindern, 
wird die Bevölkerung u.a. durch einen entsprechenden Aufdruck auf den neuen Säcken sowie mit 
Flyern, beiliegend zum Abfallkalender, auf die Regeln aufmerksam gemacht. Bei Nichtbeachtung 
werden die Anwohner auf die korrekte Bereitstellung hingewiesen. In letzter Konsequenz - und das 
nur, wenn die verursachende Person ausfindig gemacht werden kann, was teilweise mit grossem 
Aufwand verbunden ist – können auch Bussen (im Bussenanerkennungsverfahren) ausgespro-
chen werden. Aktuell ist keine Einführung einer Gebühr für Karton oder Papier wie in anderen 
Städten und Gemeinden geplant, da die Erlöse dieser Werkstoffe ausreichend in die Abfallkasse 
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fliessen. Die Einführung einer separaten Gebühr für die Papier-/Kartonentsorgung ist von den zu-
künftigen Erlösen dieser Wertstoffe abhängig, da die Abfallbeseitigung eine Spezialfinanzierung ist 
und gemäss dem Umweltgesetzt über die Gebühren finanziert werden muss. Die Verwertung wird 
jährlich ausgeschrieben.  
 
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 
Neu dürfen die Kosten, welche zur Beseitigung von Littering anfallen, über die Spezialfinanzierung 
Abfallbeseitigung verrechnet werden. Die Verrechnung basiert auf den Vorgaben des Finanzhand-
buchs und erfolgt auf Basis der IST-Kosten. Die geleisteten IST Stunden werden von der Abteilung 
BU via Wochenrapport erfasst und der Kostenstelle Abfallbeseitigung belastet. Die übrigen direk-
ten Kosten in diesem Bereich werden ebenfalls der Kostenstelle belastet. Die entsprechenden 
Wochenrapporte der Monate Januar und Februar wurden der GPK zugestellt. 
 
Umwelt 
Im Reglement zum globalen Leistungsauftrag ist als Wirkung festgehalten, dass sich die Bevölke-
rung umweltbewusst verhält. Diese Wirkung lässt sich kaum aussagekräftig und eindeutig messen. 
Die Gemeinde möchte mit den definierten Wirkungszielen einen wichtigen Beitrag leisten, um der 
Bevölkerung ein umweltbewusstes Leben möglichst einfach zu ermöglichen. Die Kriterien der 
Energiestadt sowie von Fair Trade Town decken viele dieser Bereiche ab, weshalb diese Wir-
kungsziele einen grossen Beitrag zum umweltbewussten Verhalten der Einwohnenden  leisten. Im 
Vordergrund steht zudem auch eine stetige und nachhaltige Veränderung des Bewusstseins und 
Handelns der Bevölkerung. 
 
Als Leuchtturmprojekt des Lables „Energiestadt“ kann die Modernisierung der Strassenlaternen 
auf LED genannt werden. Der Stromverbrauch und die Lichtverschmutzung konnten erheblich re-
duziert werden. Weitere Projekte sind das gemeinsam erarbeitete Abfallkonzept, welches zu den 
Gebührensäcken geführt hat sowie das gemeinsame Mobilitätskonzept. Weiter werden regelmäs-
sig gemeinsame Informationsveranstaltungen zur Sensibilisierung angeboten. Zudem möchte Birs-
felden Fare Trade Town werden, weil sie Verantwortung und eine Vorbildfunktion übernehmen 
soll. Es soll so aufgezeigt werden, welche „fairen“ Alternativen im Detailhandel und der Gastrono-
mie angeboten werden. Im Weiteren möchte die Gemeinde eine Plattform anbieten, um sich dar-
über auszutauschen, was es bisher gab, wie beispielsweise den Nachhaltigkeitsmarkt BIRSFAIR. 
Allerdings soll an solchen Veranstaltungen grundsätzlich die Neutralität der Gemeinde gewahrt 
werden. Gleichzeitig ist das Bekenntnis, Faire Trade Town zu sein, ein Statement mit einer politi-
schen Komponente und die Abgrenzung daher eher schwierig. Trotzdem möchte der Gemeinderat 
diesen Grundsatz verfolgen. 
  
Feststellung und Empfehlung  
Desirée Jaun und Roberto Bader haben ausführlich und kompetent zu den Themen Auskunft ge-
geben. Die GPK empfiehlt, ein für die Abteilung übergeordnetes Leitbild zu erstellen. Darauf las-
sen sich die einzelnen Leitbilder aufbauen. Zudem rät die GPK, die Kommunikation zum Thema 
Umwelt zwischen der Gemeinde und der Bevölkerung (z.B. via Homepage) zu verbessern. Die 
GPK bewertet die bereits angestossene Überarbeitung des Internetauftrittes als positiv. Darüber-
hinaus nimmt die Kommission erfreut zur Kenntnis, dass der Stellenetat zur Entlastung des Abtei-
lungsleiters erhöht wurde.  
 
Die GPK empfiehlt, die Indikatoren, welche im IAFP zur Leistungs- und Wirkungsmessung ver-
wendet werden, zu überprüfen. So ist es fraglich, ob die Anzahl öffentlich durchgeführter Infoan-
lässe einen grossen Einfluss z.B. auf das Littering haben. Zudem weisst die GPK darauf hin, dass 
gemäss Abfallreglement vorgesehen ist, die Abfallstatistik periodisch zu publizieren und entspre-
chende Ziele bekannt zu geben.   
 
Gemäss den Prüfungen der GPK sind die Grundlagen zur korrekten Abrechnung der Littering-
Kosten zuhanden der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung vorhanden und wurden bereits in den 
Prozess integriert.  
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Stellungnahme/ Massnahmen Gemeinderat 

Der Gemeinderat dankt der GPK für den vorliegenden Bericht und den dazugehörigen Empfehlun-
gen. Er nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Eine Erarbeitung eines übergeordneten Leitbildes der Abteilung, analog des Energieleitbildes, wird 
geprüft. 
 
Die Indikatoren im IAFP mit den Leistungs- und Wirkungszielen werden zurzeit im Rahmen der 
Gesamtrevision des Reglements zum globalen Leistungsauftrag, inkl. Bereich Umwelt, überarbei-
tet. 
 
Es ist vorgesehen, die Publikation der jährlichen Abfallstatistik gemäss Abfallreglement auf der 
neuen Homepage umzusetzen. In diesem Zusammenhang soll auch der Auftritt der Abteilung UVE 
überarbeitet werden, sodass die Kommunikation optimiert wird. Ausserdem wird laufend im Birs-
felder Anzeiger zu aktuellen Themen berichtet, um die Bevölkerung entsprechend zu informieren 
und sensibilisieren. 

	

 



Tätigkeitsbericht GPK für das Jahr 2020 Seite 6 von 21 

Bericht der GPK betreffend Soziales vom 20. April 2020 
 
Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 20. April 2020 mit der Abteilung Soziales. Gegenstand 
der Prüfungen waren allgemeine Themen zur Organisation und Führung sowie im Speziellen die 
Bereiche Sozialhilfe, Mietzinsbeiträge, KESB und Asylwesen.  
Aufgrund der Coronakrise wurde die Sitzung als Videokonferenz abgehalten, zu welcher Gemein-
derätin Brigitte Schafroth Bendel und Abteilungsleiterin Monika Wirthner zugeschalten wurden. An 
der Sitzung sind ihre Antworten auf die schriftlichen Fragen der GPK, welche vorgängig beantwor-
tet wurden, besprochen worden. Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende 
Feststellungen zusammenfassen: 
   
Allgemeines 
Die Abteilung Soziales der Gemeinde Birsfelden besteht aus insgesamt 14 Mitarbeitenden. Der 
Abteilungsleiterin Monika Wirthner unterstehen die drei Bereiche Zentrale Dienste, Sozialberatung 
und Asylwesen. Ersteren beiden Sektionen steht jeweils ein/e Teamleiter/in vor. Die beiden Teams 
umfassen jeweils fünf Mitarbeitende. Die Stelle für den Verantwortungsbereich Asylwesen ist der-
zeit vakant. Zur Unterstützung der Abteilung in rechtlichen Fragen ist zudem eine juristische Mitar-
beiterin angestellt. Insgesamt sind 1090 Stellenprozente besetzt.  
Während der Bereich Erwachsenenschutz vom Team Sozialberatung geführt wird, ist der Kindes-
schutzdienst an Bohren und Lehner Kindesschutz ausgelagert. Als Behörden stehen die kommu-
nale Sozialhilfebehörde sowie die KESB der Abteilung vor. Ihnen obliegt der Vollzug der entspre-
chenden Gesetze.   
 
In den Jahren 2014 und 2015 durchlief die Abteilung Soziales eine Umbruchphase, welche ge-
kennzeichnet war durch eine hohe Fluktuation. Die Lage hat sich danach wieder stabilisiert. Ge-
mäss Einschätzung der Gemeinderätin ist die Fluktuationsrate heute im Vergleich zu anderen 
Gemeinden tiefer. Die Stellen auf den Gemeinden werden oft von jungen Leuten als Einstieg 
wahrgenommen.  
 
Fallzahlen allgemein 
Die Fallzahlen der Sozialhilfe, des Erwachsenenschutzes, des Kindesschutzes und der Mietzins-
beiträge haben sich seit dem Jahr 2015 unterschiedlich entwickelt. Während die Sozialhilfe und 
der Erwachsenenschutz steigende Fallzahlen verzeichneten, nahm die Anzahl Fälle beim Kindes-
schutz und der Mietzinsbeiträge ab. Weitergehende Angaben befinden sich in den jeweiligen Un-
terkapiteln.  
 
Tabelle	1:	Statistik	Entwicklung	Fallzahlen	2015-2019	
Anzahl Fälle/Mandate per 31.12 2015 2016 2017 2018 2019 

Sozialhilfe 208 229 223 232 233 

Erwachsenenschutz 54 54 61 59 62 

Kindesschutz 74 70 59 60 56 

Mietzinsbeiträge 54 52 21 11 14 

 
Rechtsquelle und Prozesse 
Der Aufgabenbereich der Abteilung Soziales wird von verschiedenen Gesetzen reglementiert. Ein 
wichtiger Leitfaden im Bereich Sozialhilfe ist das Handbuch des kantonalen Sozialamtes. Es ist 
das Nachschlagewerk für die Anwendung des Sozialhilfegesetzes und das Arbeitsinstrument für 
die Behörden. Das Handbuch soll dazu beitragen, die Anwendung des Sozialhilferechts im Kanton 
Basel-Landschaft zu vereinheitlichen, zu konkretisieren und zu vereinfachen. 
Die internen Richtlinen, Merkblätter und Formulare wurden der GPK zugestellt. Diese verwaltungs-
internen Dokumente werden jeweils von der Abteilung Soziales verfasst.  
 
Die relevanten Prozesse der Abteilung Soziales wie z.B. die Schritte von der Anmeldung für ein 
Erstgespräch bis zum Erhalt von Sozialhilfe sind vorbildlich dokumentiert.  
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Ebenfalls hervorzuheben sind die klaren Zielsetzungen im IAFP. So findet die Terminsetzung im 
Bereich Sozialhilfe für das Erstgespräch innerhalb von drei Arbeitstagen statt.  
 
Sozialhilfe 
Die Fallzahlen sind im 2016 um 10 % angestiegen. Seither entwickeln sie sich weitgehend stabil. 
In den Segmenten Junge Erwachsene und Personen Ü50 ist tendenziell eine Zunahme festzustel-
len, ebenso bei Personen mit einer vorläufigen Aufnahme. Der Lockdown als Folge der COVID-19 
Pandemie hat aktuell zu leicht mehr Neuanmeldungen geführt. Es ist aber zu erwarten, dass die 
Anmeldungen verzögert stärker zunehmen werden. Nachfolgende Tabellen sollen einen Überblick 
über die Fallstruktur sowie die Niederlassungsbewilligungen der Bezüger geben: 
 
Tabelle	2:	Fallstruktur	2015-2019	
Stichtagswert per 31.12 2015 2016 2017 2018 2019 

Total unterstützte Personen (ohne Asyl N) 353 383 357 379 379 

Anzahl männliche Personen 182 184 179 200 208 

Anzahl weibliche Personen 170 199 178 179 171 

Anzahl Kinder 115 118 104 113 100 

Anzahl Junge Erwachsene (18-25 J) 29 35 38 51 44 

Anzahl Personen Ü50 49 62 66 71 78 

Restliche Personen 159 168 149 144 157 

 
 
Tabelle	3:	Auflistung	nach	Niederlassungsstatus	
Niederlassungsstatus (kum. Werte 
01.01. – 31.12.)* 2015 2016 2017 2018 2019 

B-Jahresaufenthalt 55 61 57 58 54 

C-Niederlassungen 102 82 81 66 63 

Anzahl Personen Status B-Flüchtling 14 20 16 19 23 

Anzahl Personen Status F-Flüchtling 18 17 14 23 13 

Anzahl Personen Status vorläufige Auf-
nahme 17 31 32 42 46 

Anzahl Personen Status Nicht Eintreten 2 2 2 2 2 

Anzahl Personen Status N (Asylstatus) 31 24 1 0 0 

* Bei den Angaben handelt es sich um kumulierte Werte. D.h. es werden alle Bezüger während des jeweiligen Jahres 
aufaddiert.  
 
Insbesondere die Gruppe der jungen Erwachsenen wird intensiv betreut. Ziel ist es, wie bei den 
anderen Gruppen auch, sie in die Arbeitswelt zu integrieren. Bei der Gruppe der Ü50 ist dies 
schwieriger, vor allem wenn zusätzlich sprachliche Barrieren bestehen, tiefe Berufsqualifikationen 
oder lange Absenzen in der Arbeitswelt vorliegen. Der Schlüssel zum Erfolg sind, nebst den Integ-
rationsmassnahmen, die entsprechenden, niederschwelligen Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt. 
Diese fehlen bzw. sind in der Wirtschaft teilweise nicht mehr oder in zu geringer Anzahl vorhan-
den.  
 
Subsidiäre Leistungen 
In den Jahren 2018 und 2019 haben sich Sozialarbeitende mittels spezifischer Weiterbildung ver-
tiefte Kenntnisse im Bereich der Subsidiarität aneignen können, wodurch auch in diesem Bereich 
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die Qualität gesteigert und die Subsidiaritätschecks ausgebaut werden konnten. Aus diesem 
Grunde wurde im IAFP 2020-2024 die Zielgrösse Anteil anerkannter/eingeforderter subsidiärer 
Leistungen nach oben angepasst. Bei subsidiären Leistungen handelt es sich oft um Beiträge der 
Sozialversicherungen. 
 
Digitale Dossiers 
Bis anhin werden keine digitalen Dossiers geführt. Lediglich die Fallführung sowie die Buchhaltung 
werden digital abgewickelt. Gemäss Aussagen der Abteilungsleiterin gibt es auf diesem Gebiet nur 
wenige Erfahrungswerte von anderen Gemeinden. Zudem hatten bisher andere Projekte Priorität. 
Dies führt unter anderem auch dazu, dass die Mitarbeiter während der Covid19-Pandemie in den 
Räumlichkeiten der Gemeinde gearbeitet haben. 
 
Vergleich der Verwaltungskosten 
Die Verwaltungskosten von anderen Gemeinden sind der Abteilung Soziales nicht bekannt. Ein 
Vergleich wäre auch sehr schwierig, da die Unterschiede in der Organisation der Sozialdienste zu 
gross sind. 
 
Kantonales Audit 
Der GPK wurden die beiden Berichte über die Audits in den Jahren 2017 und 2018 zugestellt. Bei-
de Auditberichte kamen zum Fazit, dass die Dossierführung der Sozialhilfebehörde einen hervor-
ragenden Qualitätsstandard aufweist. Die Sozialhilfebehörde nimmt ihre gesetzlichen Aufgaben 
vollumfänglich wahr. Der Sozialdienst Birsfelden zeichnet sich durch professionelle Sozialarbeit 
und Fallführung aus, weist eine hohe Fach- und Sozialkompetenz auf und ist mit den gesetzlichen 
Grundlagen bestens vertraut. 
Bei komplexen Sachverhalten nutzt der Sozialdienst Birsfelden das Kantonale Soziale Amt als 
Ansprechpartner, um eine korrekte Fallführung gemäss Sozialhilfegesetz und Sozialhilfeverord-
nung zu gewährleisten.  
 
Mietzinsbeiträge 
Das Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen wurde Mitte 2017 im Rahmen des 
Sparpakets überarbeitet. Seither ist die Zahl der Anspruchsberechtigten deutlich zurückgegangen 
(siehe Fallzahlen allgemein). 

Beschwerden 
Im Bereich Soziales und Mietzinsbeiträge (MZB) wurden seit 2015 folgende Anzahl an Beschwer-
den gegen Beschlüsse, die von der Abteilung Soziales umgesetzt wurden, eingereicht:  
 
Tabelle	4:	Anzahl	Beschwerden	pro	Jahr	

Jahr Bereich Soziales Bereich Mitzinsbeiträge 

2015 13 0 

2016 7 1 

2017 26 4 

2018 28 1 

2019 17 1 

2015 13 0 

 
Die Anzahl Beschwerden sind jeweils abhängig von der Fallkonstellation, den Klienten und den 
Sozialarbeitern. Im 2016 wurde zudem das Sozialhilfegesetz revidiert und die Möglichkeit zur Her-
absetzung auf Nothilfe bei Nichtkooperation eingeführt. Dies führte zu zusätzlichen Einsprachen in 
den Folgejahren.  
In einzelnen Fällen gab es Teilgutheissungen der Beschwerden vom Regierungsrat als nächste 
Beschwerdeinstanz. Wiedererwägungen der Behörde sind selten.  
 



Tätigkeitsbericht GPK für das Jahr 2020 Seite 9 von 21 

 

KESB 
Im Bereich Kindesschutz ist seit 2015 eine Abnahme der Fäll zu verzeichnen, während im Er-
wachsenenschutz die Anzahl der Mandate weitgehend stabil bleibt (siehe Fallzahlen allgemein). 
Die Kosten stiegen in der gleichen Zeitperiode kontinuierlich an.   
 
 
Tabelle	5:	Entwicklung	der	Kosten	der	KESB	(Anteil	Birsfelden)	

2015 2016 2017 2018 2019 

CHF 359'712 CHF 376'666 CHF 385'409 CHF 430'768 CHF 483'061 

 
Die Kosten der KESB werden zu 30 % anteilsmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70 % gemäss 
dem auf die Gemeinde anfallenden Stundenaufwand verrechnet. Darin enthalten sind auch die 
speziellen Kosten (ambulante Massnahmen wie sozialpädagogische Familienbegleitung, Coaching 
von Jugendlichen, Begleitung von Besuchsrechten etc.). 
 
Im 2018 und 2019 ist ein deutlicher Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf 
die gesetzliche Vorgabe zurückzuführen, dass jeweils die mildeste Massnahme ergriffen werden 
muss und dass Platzierungen/Unterbringungen von Kindern in Heimen nur erfolgen, wenn die am-
bulanten Massnahmen ausgeschöpft worden sind oder von vornherein als ungeeignet erscheinen. 
Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgabe ist eine spürbar zurückhaltende Praxis der KESB erkenn-
bar, Kinder zu platzieren, weshalb die Platzierungen/Unterbringungen von Kindern in Heimen oder 
Pflegefamilien stark rückläufig sind und dagegen die milderen/ambulanten Massnahmen deutlich 
zunehmen. Die Kosten von Platzierungen/Unterbringungen von Kindern würden zu Lasten des 
Kantons und nicht der Gemeinde gehen. Zudem musste die KESB zusätzliches Personal anstel-
len. 
 
Asylwesen 
Seit 2017 ist das Birsfelder Asylheim geschlossen. Aufgrund der veränderten Zuweisungspraxis 
nach Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes ab März 2019 war lange unklar, welche Art von Unter-
kunft die Gemeinden bereitstellen sollten (Kollektiv- oder Individualunterkunft). Eine Anschlusslö-
sung mit geeigneter Liegenschaft zur Unterbringung von Asylbewerbenden und Personen mit einer 
vorläufigen Aufnahme ist weiterhin pendent. Aktuell werden bei Bedarf zugewiesene Personen in 
Individualunterkünften untergebracht. Aufgrund fehlenden Erfahrungswerten und der aktuell eher 
stabilen Flüchtlingssituation wurde noch zugewartet und eine mögliche Alternative wurde noch 
nicht konkretisiert. 
 
Feststellung und Empfehlung  
Brigitte Schafroth Bendel und Monika Wirthner haben ausführlich und kompetent zu den Themen 
Auskunft gegeben. Die GPK nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Umbruchsphase der Abteilung 
Soziales erfolgreich abgeschlossen wurde und sich die Fluktuation wieder auf einem normalen 
Niveau bewegt.  
 
Die Kundenprozesse der Abteilung Soziales sind vorbildlich dokumentiert. Die Einhaltung der be-
einflussbaren Zielgrössen wird gewährleistet und im Rahmen des Geschäftsberichtes ausgewie-
sen. Die GPK stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Zielgrössen adäquat ausgewählt wur-
den und eine Beurteilung der Arbeit der Abteilung Soziales ermöglichen. Dies ist beispielhaft.  
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Die GPK empfiehlt dem Gemeinderat und der Abteilung Soziales, die Einführung von digitalen 
Dossiers zu überprüfen und diesem Projekt eine hohe Bedeutung beizumessen. Dabei soll nach 
Möglichkeit eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden angestrebt werden. Aus Sicht der GPK 
sind digitale Lösungen aus vielerlei Gründen zu bevorzugen. Aber gerade auch die aktuelle CO-
VID-19 Pandemie zeigt die Vorteile digitaler Dossiers hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes im 
Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des operativen Geschäfts. 
 
Die Ergebnisse der kantonalen Audits sollen ebenfalls hervorgehoben werden. Demnach zeichnet 
sich der Sozialdienst durch professionelle Sozialarbeit und Fallführung aus. Die Dossierführung 
der Sozialhilfebehörde weist dabei einen hervorragenden Qualitätsstandard auf.  
 
 
Stellungnahme/ Massnahmen Gemeinderat 

- 
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Bericht der GPK betreffend Schulrat vom 11. Mai 2020 
 
Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 11. Mai 2020 mit der Abteilung Bildung. Gegenstand der 
Prüfungen waren Themen rund um die Funktionen des Schulrats.  
Aufgrund der Coronakrise wurde die Sitzung als Videokonferenz abgehalten, zu welcher Gemein-
derat Simon Oberbeck und Schulratspräsidentin Barbara Ortega zugeschalten wurden. An der 
Sitzung sind ihre Antworten auf die schriftlichen Fragen der GPK, welche vorgängig beantwortet 
wurden, besprochen worden. Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende Fest-
stellungen zusammenfassen: 
   
Allgemeines 
Der Schulrat Birsfelden ist im Rahmen von § 82 des Bildungsgesetzes strategisch für alle Schulen 
in Birsfelden zuständig. Dies umfasst die Kindergärten, die Primarschulen, die Sekundarschule 
und die Musikschule.  
In den letzten 5 Jahren haben sich die Zahlen der Schülerinnen und Schüler (SuS) unterschiedlich 
entwickelt.  
Nach zwei Jahrgängen im Kindergarten mit erhöhter Anzahl von SuS ist die Zahl im 2019/20 wie-
der unter den 5 Jahresschnitt gefallen. Die Anzahl der Lehrpersonen (LP) blieb ungefähr auf dem 
gleichen Niveau.  
Die Anzahl der SuS in der Primarschule hingegen befindet sich auf einem sehr hohen Niveau, wo-
bei sich die Zahl der LP im 5-Jahresschnitt befindet. 
In der Sekundarschule sind die Zahlen der SuS seit 4 Jahren stabil, die der LP leicht zunehmend. 
Hoher Beliebtheit erfreut sich die Musikschule. Die Anzahl der SuS hat in den letzten beiden Jah-
ren nahezu die Kapazitätsgrenze erreicht. Die LP sind gleich geblieben.  
Generell sind die Zahlen stark von Zu- und Wegzüglern abhängig.  
 
Schulschliessung aufgrund Covid-19 
Der Schulrat hat die Schulleitung während der gesamten Covid-19 Situation sehr eng begleitet. 
Dabei wurde mit der Primarschule, der Sekundarschule und der Musikschule ein regelmässiger 
Kontakt etabliert. Der Kanton hat durch die BKSD (Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion) und das 
AVS (Amt für Volksschulen Basel-Landschaft) gut informiert. Es musste seit dem 6. März bis zum 
11. Mai eine Flut von Weisungen des Bundes und der Kantone verarbeitet werden. Die Schullei-
tung hat dies aufgrund des Zeitdrucks in Eigenregie mit sehr viel Engagement und kreativen Ideen 
umgesetzt. Bei allen 3 Schulen konnte den Umständen entsprechend gute Lösungen mit Fernun-
terricht gefunden werden. Dabei war es hilfreich, dass das ICT-Projekt bereits abgeschlossen war 
und damit gute digitale Lösungen gefunden werden konnten. Ein glücklicher Umstand war auch, 
dass die LP im Januar 2020 in einer Schulung waren.  
Eine weitere Herausforderung war die zusätzliche Betreuung von Kindern der Primarstufe, die 
nicht zuhause beschult werden konnten. Die Tagesstruktur der Gemeinde konnte aushelfen. Der 
Austausch zwischen Schule und Gemeinde hat gut funktioniert.  
Eine eigens eingerichtete Corona-Webseite hatte die LP auf dem Laufenden gehalten.  
Die Schulsozialarbeit musste sich in einzelnen Fällen um SuS oder Familien kümmern.  
Generell ist die Arbeit der Schulen insgesamt als sehr positiv durch die Erziehungsberechtigten 
goutiert worden.  
Der Schule sind bis dato keine Mehrkosten entstanden. Die Gemeinde ist für die Extraarbeit der 
Tagesstrukturen aufgekommen. Dabei bewegen sich die Kosten für die Gemeinde in einem tiefen 
vierstelligen Bereich.  
Die Schulöffnung per 11. Mai 2020 hat wiederum grosse Herausforderungen und Unsicherheiten 
bereitgehalten. In erster Linie geht es um LP, die der Risikogruppe angehören, um die generell 
hohe SuS-Frequenz (und damit das hohe Risiko für die LP) und die für Distanzunterricht relativ 
kleinen Schulräume. 
 
Aufgaben des Schulrats 
Nachfolgend werden die durch § 82 des Bildungsgesetzes definierten Aufgaben des Schulrates 
geprüft. 
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a. Er bringt die Anliegen der Erziehungsberechtigten und der Trägerschaft in die Schu-
le ein und vermittelt die Anliegen der Schule gegenüber der Trägerschaft und der Öf-
fentlichkeit. 

Der Schulrat setzt dies durch folgende Instrumente um: 
• Offene Gesprächskultur 
• Rechtliches Gehör 
• Teilnahme an Elternabenden 
• Teilnahme an Schulanlässen, Konzerten, Festen 
• Infoveranstaltungen 
• Gemeindeversammlung 

 
b. Er ist Anstellungsbehörde der Schulleitung. 

 
c. Er nimmt auf Antrag der Schulleitung die unbefristete Anstellung von Lehrerinnen 

und Lehrern vor. 
 

d. Er genehmigt das Schulprogramm. 
Die fertigen Schulprogramme können den Webseiten der Schulen Birsfelden entnommen wer-
den (Primarstufe und Musikschule). Das Schulprogramm der Primarstufe ist seit 2019 gültig, 
dasjenige der Musikschule mit laufenden Anpassungen seit 2011.  
Das Programm der Sekundarschule ist in Bearbeitung und soll bis 2021 fertig gestellt sein. 
Die Evaluation erfolgt jeweils durch das AVS. 
 
e. Er gewährleistet die Umsetzung der Evaluationsergebnisse 
Evaluationen zum Unterricht und Feedbacks werden von Eltern regelmässig niederschwellig 
eingeholt. Dies bedeutet, dass nach einem Schuljahr Feedback mittels Fragebögen und/oder 
Standortgespräche gegeben werden kann. Die Schulleitung resp. LP führen dies in Eigenregie 
durch. 
Die Schulen und die Schulprogramme werden regelmässig durch das AVS evaluiert. 
Der Schulrat hat eine Evaluation zum 2/2/2/2-Modell der Primarstufe in Auftrag gegeben. Dabei 
geht es um den Wechsel der LP alle 2 Jahre vom Kindergarten bis zum Ende der Primarstufe. 
In dem Schulprogramm der Primarschule sind die Instrumente zur Evaluation beschrieben. 
Dabei beaufsichtigt der Schulrat, ob die Evaluationen durchgeführt wurden und bespricht dies 
in den Mitarbeitergesprächen mit der Schulleitung. Der Schulrat hat jedoch keinen Einfluss auf 
die materielle Beurteilung. Diese obliegt der Schulleitung. Eine Kompetenz, die oft fälschli-
cherweise beim Schulrat vermutet wird, da der Schulrat immer wieder mit der Schulpflege von 
früher verwechselt wird. Wie bereits erwähnt, ist der Schulrat nur für die strategischen und 
nicht die operativen Elemente der Schule zuständig. Er kann jedoch über die Mitarbeiterge-
spräche mit der Schulleitung Einfluss nehmen. 
Die Sekundarschule beginnt als Pilotschule das neue Audit-Programm des Kantons BL. 
 
f. Er kann eine Anzahl von Tagen festlegen, an denen Schülerinnen und Schüler ohne 

Angabe von Gründen dem Unterricht fernbleiben können.  
Es gelten die kantonalen Regelungen, wonach auf der Sekundarstufe 2 Jokertage pro Schul-
jahr durch die Klassenlehrperson oder die Schulleitung bewilligt werden können.  
In den Aufgabenbereich des Schulrats fällt die Bewilligung von Urlauben, die länger als 2 Wo-
chen dauern. Dies bereitet kaum Probleme. 
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g. Er ist Beschwerdeinstanz bei Entscheiden der Schulleitung 
Die häufigsten Beschwerden, die an den Schulrat gelangen, sind Rekurse von Eltern zur Schu-
leinteilung, ca. 6-12 Beschwerden pro Jahr. Arbeitsrechtliche Beschwerden von Mitarbeitenden 
sind eher selten, ca. 1-2 pro Jahr. 
Bei Schuleinteilungen werden verschiedenste Kriterien berücksichtigt. Diese werden sorgfältig 
geprüft. Wenn keine speziellen – vor allem familiäre – Umstände vorliegen, werden die Rekur-
se in der Regel abgelehnt. Dabei wird aufgrund der Komplexität der Umstände auf eine aus-
führliche, vollumfänglich transparente Erläuterung der Abwägungen verzichtet. Die Hintergrün-
de der Entscheide können somit durch die Erziehungsberechtigten nicht ausreichend nachvoll-
zogen werden. Ein Ergreifen von weiteren Rechtsmitteln wird dadurch erschwert. Tatsächlich 
werden kaum Beschwerden weitergezogen und falls doch, dann werden sie von der kantona-
len Instanz abgelehnt. 
Beschwerden von Mitarbeitenden sind sehr juristisch. Der Schulrat lässt sich deshalb anwalt-
lich beraten. Es stellt sich die Frage, ob ein Laiengremium die richtige Institution ist, um sich in 
dem Zeitpunkt der Beschwerde mit hauptsächlich juristischen Fragestellungen auseinanderzu-
setzen. 
Das Beschwerdewesen wird in der geplanten Umstrukturierung der Führungsstrukturen des 
Kantons BL vom BKSD übernommen. 

 
Schulausschlüsse 
In den letzten 5 Jahren musste lediglich ein Schulausschluss verfügt werden.  
Timeouts in der Primarstufe sind sehr selten und erfolgen nur mit einem Antrag an den Gemeinde-
rat. Timeouts in der Sekundarstufe kommen häufiger vor, ca. 4-6 pro Jahr. Die Kosten werden 
durch den Kanton BL getragen.  
Als Timeout bezeichnet man einen temporären Wechsel von SuS in ein anderes Setting. Bei klei-
neren Kindern ist dies z.B. ein temporärer Ortswechsel nach Münchenstein. Bei grösseren Kindern 
kann dies z.B. geteiltes Arbeiten beinhalten. Dies bringt oft eine Beruhigung in die Situation. 
 
Bussenverfügungen 
Ein Bussenkonzept liegt im Schulprogramm vor. Es mussten jedoch in den letzten 5 Jahren keine 
Bussen verfügt werden.  
Dies ist einer aktiven Gesprächskultur zu verdanken, wobei die im Schulprogramm festgelegte 
Gesprächskaskade genau eingehalten wird:  

• LP und Erziehungsberechtigte mehrfach 
• Schulsozialarbeit/Fachperson und Erziehungsberechtigte 
• Schulleitung und Erziehungsberechtigte 
• Schulrat und Erziehungsberechtigte mit genauer Darlegung von Konsequenzen. 
  

Besuch Unterricht 
Der Schulrat besucht den Unterricht sehr wenig, da er keine Inspektion/Kontrollbehörde der LP ist. 
Besuche werden nur noch bei bestimmten Anlässen vorgenommen, z.B. Besuch von Jubilaren. 
Die LP werden durch die Schulleitung regelmässig besucht. Mitarbeitergespräche sind formalisiert. 
Zudem sind QM-Tools in den Schulen eingeführt worden. 

Feststellung und Empfehlung  
Simone Oberbeck und Barbara Ortega waren gut vorbereitet und haben kompetent Auskunft ge-
geben. Die GPK hat generell ein sehr gutes Bild von der Arbeit des Schulrats erhalten.  
Der Schulrat hat die ihm zugewiesenen Aufgaben grundsätzlich gut im Griff. Positiv hervorzuheben 
ist die aktive Gesprächskultur, die sich durch die Arbeit des Schulrats zieht. Der Ausnahmezustand 
hervorgerufen durch Covid-19 wurde/wird sehr gut gemeistert und verdient ein grosses Lob an alle 
Beteiligten.  
 
Im Rahmen der Qualitätssicherung bei internen Evaluationen empfiehlt die GPK strukturierter und 
systematischer auf die Evaluationen und die Umsetzung der Ergebnisse Einfluss zu nehmen.  
 



Tätigkeitsbericht GPK für das Jahr 2020 Seite 14 von 21 

Für die Aufgabe als Beschwerdeinstanz sieht die GPK Optimierungspotential im Zusammenhang 
mit einer grösseren Transparenz bei den Begründungen der Einteilungsentscheide. Die GPK an-
erkennt dabei, dass es sich um eine komplexe, oft sehr emotionale Auseinandersetzung handelt. 
Sie empfiehlt dem Schulrat jedoch, ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten, welches eine bes-
sere Transparenz verfolgt.  
In Bezug auf arbeitsrechtliche Beschwerden begrüsst die GPK die Bestrebungen, dass der Schul-
rat von einer professionellen Instanz entlastet werden soll. Dies gibt dem Schulrat die Möglichkeit, 
sich auf die rein strategischen Themen und damit auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren. 
 
 
Stellungnahme/ Massnahmen Schulrat 

Der Schulrat und die Schulleitung Primarstufe haben bereits Anpassungen in der Kommunikation 
von Schuleinteilungsentscheiden zur Erhöhung der Transparenz veranlasst.  
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Bericht der GPK betreffend ICT – Projekt Primarschule und Stand 
Schulraumplanung vom 19. Oktober 2020 
		
Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 19. Oktober 2020 mit zwei Projekten der Primarschule. 
Gegenstand der Prüfungen waren das Projekt Schulraumsanierung und das Projekt ICT. Die GPK 
hatte hierzu einen Fragebogen ausgearbeitet, den sie der Schulleitung hatte zukommen lassen. 
Die Schulleitung hatte diesen mit schriftlichem Bericht im Vorfeld der Sitzung beantwortet. Am 19. 
Oktober 2020 führte die GPK eine Befragung von GR Simon Oberbeck und Schulleiter Primarstufe 
Stefan Büchler durch. Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende Feststellun-
gen zusammenfassen: 
   
1. Schulraumsanierung 

Allgemeines 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom Juni 2018 wurde das Projekt Schulraumsanierung der 
Primarschule beschlossen und ein Zeitplan für die einzelnen Sanierungsschritte vorgestellt. Ge-
mäss diesem ursprünglichen Zeitplan sollte das Gesamtprojekt mit der Sanierung des Schulhau-
ses Kirchmatt im Februar 2022 abgeschlossen werden. Die Schulleitung ist in diesem Projekt Be-
stellerin, während für die Umsetzung die Abteilung Bau und Gemeindeentwicklung zuständig ist.  
 
Definition des Bedarfs 
Bei der Definition des Schulraumbedarfs wurde die Schulleitung mit einbezogen und arbeitete da-
bei mit der Werkpol AG zusammen. Ausgegangen wurde von 5 Parallelklassen plus Kleinklassen 
pro Jahrgang. Der Bedarf muss weiterhin beobachtet werden, mit Blick auf den möglichen Zu-
wachs durch anstehende Bauprojekte in der Gemeinde. Aktuell liegt der jährliche Bedarf bei 4 Pa-
rallelklassen. 
 
Aktueller Stand 
Bereits abgeschlossen ist die Instandstellung des Schulhauses Birspark 2, welches für die nächs-
ten Jahre noch als Provisorium dienen wird. Während den Herbstferien zog das Schulhaus Ster-
nenfeld in die beiden Schulhäuser Birspark 1 und Birspark 2 und die Musikschule vom Seiten- in 
den Haupttrakt des Schulhauses Sternenfeld. Aus der Sicht der Schulleitung ist der Umzug erfolg-
reich verlaufen. Man habe zudem Erfahrungen gesammelt, die bei den weiteren Umbauten einge-
bracht werden können. Es hat einige bauliche Kinderkrankheiten gegeben, die aber bei einem Pro-
jekt dieser Grössenordnung nicht unüblich sind.  
 
Neuer Zeitplan 
Die anstehenden nächsten Schritte erfolgen gegenüber dem ursprünglichen Terminplan verzögert 
und der letzte Schritt, die Sanierung des Schulhauses Kirchmatt, wird voraussichtlich Ende 2022 
abgeschlossen. Dies bedeutet etwa ein Jahr Verspätung. Bei der Planungsphase und der Vergabe 
der Arbeiten sei nach Angaben der Befragten mehr Zeit benötigt worden als geplant. Dies wird 
jedoch zu keinen Engpässen betreffend Schulraum führen. 
 
Feststellung und Empfehlung  
GR Simon Oberbeck und Schulleiter Stefan Büchler haben sehr ausführlich und kompetent zu den 
Themen Auskunft gegeben. Die GPK hat im Rahmen ihrer Prüfungshandlungen keine Beanstan-
dungen zu berichten. Es wird festgestellt, dass die Verspätung gegenüber der Planung durch eine 
weniger knappe Veranschlagung eventuell vermeidbar gewesen wäre, aber zu keinen Engpässen 
führt. 
Die GPK empfiehlt dem Gemeinderat, dem Schulrat und der Schulleitung, aufgrund der möglichen 
Zunahme der Bevölkerung in Folge von diversen Bauprojekten, den Schulbedarf kontinuierlich zu 
evaluieren. 
 
2. ICT-Ausrüstung 

Allgemeines 
An der Gemeindeversammlung vom 11.12.2017 wurde das Projekt „ICT-Ausrüstung für die Pri-
marstufe Birsfelden“ und die damit verbundenen Kosten von CHF 800‘000.- bewilligt. Die Notwen-
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digkeit hierzu hat sich aus dem neuen Lehrplan der Volksschulen BL ergeben, mit dem der infor-
matikgestützte Unterricht der Primarstufe ab der 5. Klasse zugeteilt wurde. Der Lehrplan gab vor, 
dass die Primarstufe diesen per Sommer 2018 übernehmen sollte.  
 
Projektverlauf 
Das Projekt konnte nicht bis zur Übernahme des informatikgestützten Unterrichts gemäss Lehrplan 
umgesetzt werden. Zur Begründung wurden verschiedene Faktoren vorgebracht: 

- Von Anfang an zu knapp berechnete Zeit 
- Anfangs erfolglose Ausschreibung wurde wiederholt 
- Technische Probleme bezüglich örtlichen Gegebenheiten 
- Verspätung Projekt „Schulraumsanierung“ 

Als alternative Lösung für den informatikgestützten Unterricht bis zum Abschluss des Projekts 
wurde ein Computerzimmer im Schulhaus „Birspark 1“ eingerichtet, wo die Kinder der 6. Klassen 
den Informatikunterricht absolvierten. Die angeschaffte ICT-Anlage wurde von August 2019 bis 
Oktober 2019 schrittweise in Betrieb genommen.  
 
Zweite Ausschreibung 
Die wiederholte Ausschreibung wegen fehlenden Angeboten nach dem ersten Versuch war recht-
lich nicht vorgeschrieben und wurde von der Projekt- und Geschäftsleitung entschieden. Sie führte 
zu vier Angeboten und letztlich zu einer Lösung, die unter den budgetierten Kosten liegt und nach 
Einschätzung der Schulleitung auch im Vergleich mit anderen Gemeinden ein sehr gutes Ergebnis 
darstellt. Insgesamt erscheint der GPK der getroffene Entscheid nachvollziehbar und das Ergebnis 
erfreulich, auch wenn dadurch zusätzliche Verzögerungen entstanden sind. 
 
Beurteilung der ICT-Lösung 
Die Schulleitung stellte der GPK die gewählte Lösung vor und bestätigte, dass die Vorgaben ge-
mäss Lehrplan eingehalten werden können. Zudem besteht durch die gefundene Lösung mit Tab-
lets eine sinnvolle Verbindung zur Sekundarstufe, wo ebenfalls mit Tablets gearbeitet wird. Der 
Schulrat und der Gemeinderat hätten die erfolgreiche Umsetzung des Projekts positiv zur Kenntnis 
genommen. Die Lehrpersonen seien mit der Umsetzung und mit der vorhandenen Ausrüstung 
grossmehrheitlich zufrieden.  
 
Kosten 
Ausstehend waren zum Zeitpunkt der Prüfung die Kosten für die Gebäudeverkabelung im Schul-
haus „Birspark 1“, deren Realisierung aufgeschoben worden sei, um sie zeitgleich mit den anderen 
Elektroarbeiten im Rahmen der Schulhaussanierung zu tätigen. Aus diesem Grund war noch keine 
Schlussabrechung vorliegend. Eine Zwischenabrechnung wurde der GPK in Form einer Übersicht 
und einer ausführlichen Version vorgelegt. Bei summarischer Prüfung wurden keine Unregelmäs-
sigkeiten festgestellt. Die Kosten belaufen sich aktuell auf CHF 746‘618.15 und liegen damit unter 
dem budgetierten Wert. 
Für den Support wurde ein Kostenmodell nach Stunden gewählt. Die bisherigen Kosten lägen ge-
mäss Schulleitung im Rahmen der Budgetierung. Die wiederkehrenden Kosten gemäss Gemein-
deversammlung 2017 von CHF 45‘000.- mussten für das Jahr 2021 mit CHF 54‘000.- höher bud-
getiert werden. Im Laufe des Umsetzungsprozesses zeigte sich, dass es nicht mehr zeitgemäss 
ist, jeden PC-Arbeitsplatz mit einem Drucker auszustatten. Das neue Druckkonzept sieht darum 
noch einen Drucker/Kopierer pro Stockwerk vor, der allen NutzerInnen zugänglich ist. Dem habe 
die Geschäftsleitung zugestimmt. Die einmaligen Kosten sind dadurch tiefer geworden, die jährlich 
widerkehrenden aber aufgrund des Leasings der Drucker/Kopierer höher. Die gewählte Lösung 
und dieses Vorgehen erschienen der GPK gut nachvollziehbar. 
 
Ausstehende Probleme 
Ein Problem sind Fabrikationsfehler an einem Teil der Leinwände, die in den Klassenzimmern in-
stalliert wurden. Die Mängel wurden vom Hersteller anerkannt und die defekten Leinwände können 
noch während weiteren zwei Jahren auf Garantie gewechselt werden.  
Ein weiteres Problem ist, dass entgegen der festgelegten Abläufe, das Schulpersonal den „1st-
Level-Support“ durch eine interne Steuerungsgruppe noch öfters überspringe und direkt an den 
Support des externen Anbieters gelange. Wohl mit dem Wunsch nach einer möglichst schnellen 
Lösung verursache dies teilweise Mehrkosten. 
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Probleme bereiten zurzeit noch die Firewall und der Content Filter des Internets. Aufgrund relativ 
strenger Einstellungen, damit Kinder keinen Zugang auf zwiespältige Seiten haben, würden teil-
weise auch normale Webseiten (z.B. der SBB) blockiert. Diese werden auf einer sog. „Whitelist“ 
als Ausnahmen vom Filter erfasst. 
 
Pädagogische Fragen 
Fortan gibt es gemäss Lehrplan kein eigenständiges Fach „Informatik“ mehr und die Kompetenz 
„Medien und Informatik“ wird mit der Anwendung in anderen Schulfächern ab der 5. Klasse vermit-
telt. Es gibt auch freiwillige Anwendungsmöglichkeiten vor der 5. Klasse. 
Die Lehrpersonen werden im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Weiterbildung im „informatikgestütz-
ten Unterricht“ geschult. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass in der heutigen Zeit alle 
Lehrpersonen mit IT arbeiten können und sich entsprechendes Wissen auf privater Basis aneig-
nen. Eine zweite interne Steuergruppe unterstützt Lehrpersonen bei der pädagogischen Umset-
zung, nimmt Wünsche der Mitarbeitenden entgegen und beurteilt diese. 
Der Gebrauch eigener Geräte im Unterricht ist den Schülern nicht erlaubt. Die Kinder werden ei-
nerseits von den Lehrpersonen im Unterricht betreffend Mediengebrauch geschult. Andererseits 
führt der Jugenddienst der Kantonspolizei Schulungen der Kinder betreffend Internetkriminalität 
durch. 
 
Ausrangiertes Informatikmaterial 
Ein Konzept für das frühere ausrangierte Material sei noch pendent. Der zeitliche Aufwand für eine 
Weiterverwertung sei zu hoch und gemäss Weisung der Gemeinde dürften die Geräte nicht privat 
weitergegeben werden. Es werde auf eine Entsorgung herauslaufen. Das nun angeschaffte Mate-
rial sei für einen zeitlichen Horizont von 5-7 Jahre vorgesehen. 
 
Feststellung und Empfehlung  
GR Simon Oberbeck und Schulleiter Stefan Büchler haben sehr ausführlich und kompetent zu den 
Themen Auskunft gegeben. Die GPK hat im Rahmen ihrer Prüfungshandlungen keine Beanstan-
dungen festgestellt. Die angesprochenen pendenten Problembereiche scheinen der GPK gut 
durch die Schulleitung behebbar. Die GPK lobt an dieser Stelle die umsichtige Realisierung dieses 
wichtigen Projekts. Da der Kanton keine Vorgaben zur technischen Umsetzung gemacht hat und 
die Gemeinden nach je eigenen Lösungen suchen mussten, handelt es sich um eine Pionierleis-
tung. 
Die GPK empfiehlt dem Gemeinderat und der Schulleitung, die Lehrpersonen weiter betreffend 
Inanspruchnahme des „1st-Level-Supports“ zu sensibilisieren. Zudem erscheint aufgrund der Zu-
nahme und beschränkten Lebensdauer des ICT-Materials im Hinblick auf die nächste Ersetzung 
zu prüfen, ob ein Konzept betreffend Umgang mit ausrangiertem Material zur Schonung von Res-
sourcen sinnvoll ist. 
 
 
Stellungnahme/Massnahmen Gemeinderat/Schulleitung 
 
- 



Tätigkeitsbericht GPK für das Jahr 2020 Seite 18 von 21 

Bericht der GPK betreffend Finanzvermögen (Immobilien) vom  
16. November 2020 
 
Die GPK befasste sich an der Sitzung vom 16. November 2020 mit Thematiken rund um die Sach-
anlagen des Finanzvermögens. Hierzu eingeladen waren der für die Finanzen zuständige Ge-
meinderat, Gemeindepräsident Christof Hiltmann sowie der Leiter der Abteilung Finanzen, Tom 
Wiedmer. Im Vorfeld der Sitzung wurde ihnen ein Fragebogen zugestellt. An der Sitzung wurden 
die Antworten zusammen besprochen und offene Punkte geklärt. Aufgrund der COVID-19 Pande-
mie fand die Sitzung virtuell statt. Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende 
Feststellungen zusammenfassen: 
   
Allgemeines 
Gemäss der Gemeinderechnungsverordnung (GRV) umfasst das Finanzvermögen diejenigen 
Sachwerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden kön-
nen (§ 7 Abs. 1). Neben den Sachanlagen zählen auch die flüssigen Mittel, Forderungen und Fi-
nanzanlagen zum Finanzvermögen.  
 
Auflistung Finanzvermögen 
Die Auflistung des Finanzvermögens ist gemäss § 34 Abs. 4 lit. c) GRV der Jahresrechnung beizu-
legen. Die Jahresrechnung wiederum ist laut § 164 des Gemeindegesetzes dem zuständigen Ge-
meindeorgan vorzulegen (Abs. 3). In Birsfelden ist dies die Gemeindeversammlung.  
Gemäss Aussage der Herren Hiltmann und Wiedmer begründet sich das Fehlen der Auflistung des 
Finanz(- und Verwaltungs-)vermögens in der öffentlichen Jahresrechnung 2019 zuhanden der 
Gemeindeversammlung auf einem Vorstoss der Rechnungsprüfungskommission (RPK), die ge-
nannten Auflistungen nicht zu publizieren. Die entsprechenden Listen seien jedoch vorhanden und 
könnten jederzeit bei der Abteilung Finanzen eingesehen werden. Zudem wurde die Rechnung 
auch von der BDO (Revisionsgesellschaft), der RPK und dem Kanton abgenommen, welche je-
weils deren Vollständigkeit bestätigten. Der GPK wurde die Auflistung ebenfalls zugestellt.  
 
Kategorisierung 
Bei der Zuordnung zum Finanzvermögen ist zu entscheiden, ob der Vermögenswert tatsächlich 
eine Kapitalanlage darstellt oder ob er in seinem Schwerpunkt der Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe dient. Diese Unterscheidung ist jedoch insbesondere bei den Sachanlagen nicht immer ganz 
einfach bzw. es bestehen spezifische Bestimmungen. Die genauen Regeln sind im Finanzhand-
buch für die Baselbieter Einwohnergemeinden festgehalten. Aktuell sind folgende Anlagen dem 
Finanzvermögen zugeordnet: 
- Restfläche Fröschenweg 
- Grundstück Rheinparkstrasse 4/6/8 
- Grundstück Riehenstrasse 3/5/7 
- Grundstück Sonnenbergstrasse 
- Grundstück Fröschenweg 
- Grundstück Friedhofsstrasse 
- Birsstegweg 5 
Der Gesamtbuchwert per 31.12.2019 betrug per 8.38 Mio. Franken.  
 
Neubewertung 
Mit der Einführung von HRM2 erfolgte im Jahr 2014 eine Neubewertung des Finanzvermögens. 
HRM2 schreibt das „true&fair“-Prinzip vor. Da hiermit das Halten von Stillen Reserven ausge-
schlossen wurde, musste das Finanzvermögen zum Marktpreis neu bewertet werden. Die Ge-
meinderechnungsverordnung sieht vor, die Sachwerte des Finanzvermögens bei wesentlicher 
Wertveränderungen, mindestens jedoch alle 5 Jahre, neu zu bewerten (§ 8 Abs. 2). Diese Neube-
wertung wurde im 2019 erstmals durchgeführt.  
 
Externe Bewirtschaftung 
Seit 2016 werden die meisten Mietobjekte (Finanz- und Verwaltungsvermögen) durch die Dr. Car-
los Keller Immobilien bewirtschaftet. Die restlichen Objekte und die Baurechtsparzellen werden 
durch die Abteilung BGE betreut. Vor 2016 wurden auch die Mietwohnungen intern verwaltet. Ins-
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gesamt umfasst das Verwaltungsmandat rund 16 Mietverhältnisse. Davon betreffen 12 Mietver-
hältnisse den Bereich Wohnen (Friedhofstrasse 28, Lavaterstrasse 59/61/63 sowie Florastrasse 
7). Die restlichen vier umfassen gewerbliche Nutzungen (Hardstrasse 25 und Birsstegweg 5). Der 
Vertrag mit Dr. Carlos Keller Immobilien wurde der GPK zugestellt.  
 
Strategie bzw. Entwicklungskonzept 
Die aktuelle Strategie besteht aus der Sicherstellung eines nachhaltigen Immobilienbestandes für 
die Gemeinde Birsfelden. Mit dem Finanzvermögen werden keine spezifischen übergeordneten 
Ziele verfolgt. Das Ziel ist es, angemessene Erträge zu erwirtschaften und gut betreute Immobilien 
für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde im Bestand zu halten. Im Rahmen der Projekte 
im Bereich Stadtentwicklung können einzelne Parzellen einer Entwicklung zugeführt werden. Seit 
der Verabschiedung des Stadtentwicklungskonzepts im 2015 wird jedoch der Inwertsetzung von 
gemeindeeigenen Grundstücken grosses Gewicht gegeben.  
 
Im Zusammenhang mit den Sanierungsmassnahmen in Bezug auf den Gemeindehaushalt wurden 
auch die bestehenden Baurechtsverträge überprüft. Diese Verträge beinhalten jedoch nicht wie 
heute üblich sogenannte Partnerschaftsklauseln. Eine solche Klausel würde sicherstellen, dass 
sich der Braurechtszins entlang der Grundstückwerte und der Ertragsmodelle der Grundstücke 
anpasst.  
 
Neu hat der Gemeinderat zudem entschieden, einige Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 
als Reserve für ein etwaiges neues Asylheim vorzusehen. Aktuell besteht hierfür jedoch keine 
Notwendigkeit.  
 
 
Feststellung und Empfehlung  
Der Gemeindepräsident Christof Hiltmann und Abteilungsleiter Tom Wiedmer haben kompetent 
zum befragten Thema Auskunft gegeben. Die GPK nahm mit Verwunderung zur Kenntnis, dass 
die Auflistung des Finanzvermögens nicht mit dem Geschäftsbericht publiziert wird. Aufgrund der 
gesetzlichen Grundlagen ist dies jedoch aus Sicht der GPK zwingend. Der Grund, weshalb in den 
vergangenen Jahren darauf verzichtet wurde, konnte die GPK in Rücksprache mit der RPK nicht 
eruieren. Die GPK empfiehlt dem Gemeinderat, zukünftig die gesamte Auflistung des Finanz- und 
Verwaltungsvermögen dem Geschäftsbericht beizulegen. 
 
Desweitern stellte die GPK fest, dass die Neubewertung der Sachanlagen des Finanzvermögens 
gesetzeskonform nach fünf Jahren durchgeführt wurde. Da das Portfolio der Gemeinde Birsfelden 
überschaubar ist, erachtet die GPK die strategischen Ziele als adäquat. Desweitern begrüsst die 
GPK, dass der Gemeinderat bezüglich Asylheim nun eine Lösung definiert hat, nachdem dies län-
gere Zeit pendent gehalten wurde.  
 
Die GPK hat im Rahmen ihrer Prüfungshandlungen nicht festgestellt, ob die Aufteilung der Sach-
anlagen zwischen Finanz- und Verwaltungsvermögen gemäss den Bestimmungen des Finanz-
handbuchs erfolgt, da dies in die Kompetenz der RPK fällt. Um die Prüfungen der GPK zu vervoll-
ständigen, wird die RPK im 2021 hierzu eine Schwerpunktprüfung vornehmen.  
 
 
Stellungnahme/ Massnahmen Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat dankt der GPK für den Bericht zur Befragung betreffend Sachanlagen des Fi-
nanzvermögens sowie die darin enthaltenen Empfehlungen. Zu den Empfehlungen nimmt er wie 
folgt Stellung: 
  
Vor mehreren Jahren wurde in einer Besprechung in einer Gemeindekommissionssitzung ange-
regt, dass die Auflistungen des Finanzvermögens und des Verwaltungsvermögens nicht mehr de-
tailliert im Geschäftsbericht abgedruckt werden sollen, weil die Listen schwer verständlich und um-
fangreich sind und weil z.T. einzelne Anlagewerte nicht mehr nachvollzogen werden können. Eine 
erneute Abklärung beim statistischen Amt hat ergeben, dass die genannten Listen direkt im Ge-
schäftsbericht abgedruckt werden sollen und somit nicht mehr separat eingereicht werden müs-
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sen. Durch die detaillierte Auflistung werden die einzelnen Bilanzpositionen besser nachvollzieh-
bar. In diesem Sinne werden der Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens 
sowie die Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens in den Geschäftsbericht aufgenommen. 
Erstmals für den Geschäftsbericht 2020. 
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Résumé 
 
Auch trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund der epidemiologischen Lage im Be-
richtsjahr 2020 konnte die GPK ihrer Aufgabe nachkommen. An dieser Stelle bedankt sich 
die GPK bei allen Befragten für die gute Zusammenarbeit und den konstruktiven Dialog. 
Die von uns angeforderten Unterlagen haben wir stets erhalten, so dass der GPK in dieser 
Hinsicht die Arbeit sehr erleichtert wurde. 
 
Bei ihren Prüfungen achtet die GPK darauf, möglichst die gesamte Verwaltung und alle 
Aufgaben zu überprüfen. In diesem Zusammenhang ist die erstmalige Prüfung der Tätig-
keit des Schulrates hervorzuheben. Auch die Befragung des Schulleiters der Primarschule 
war für die GPK äusserst informativ. 
Die GPK zieht ein grossmehrheitlich positives Résumé aus ihren Prüfungen. Es lässt sich 
aber auch festhalten, dass in gewissen Punkten Verbesserungsbedarf besteht. In verein-
zelten Fällen wurde festgestellt, dass gesetzliche oder reglementarische Vorgaben nicht 
eingehalten worden sind. Dem Gemeinderat wird empfohlen, darauf zu achten, dass diese 
Bestimmungen beachtet, oder, sofern dies in seiner Kompetenz liegt, entsprechend ange-
passt werden.  
 
Das GPK-Präsidium bedankt sich herzlich bei allen GPK-Mitgliedern für ihren Einsatz. 
Ebenso gebührt Frau Jundt, welche seit anfangs 2020 unser Sekretariat führt und sich 
sehr schnell eingearbeitet hat, grossen Dank für das Protokollieren unserer Sitzungen und 
Befragungen.  
 
 
 
Birsfelden, 23.04.2021 
 
 
                   
  
 
Samuel Bänziger  Bernhard Eymann 
Der Präsident der GPK  Der Vizepräsident der GPK 


